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Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention

Zwangsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe
Eine kinderrechtliche Perspektive

In Deutschland leben etwa 250.000 Kinder 
und Jugendliche außerhalb ihrer Herkunfts-
familien. Die sogenannte Fremdunterbringung 
in der Kinder- und Jugendhilfe hat sich in den 
letzten Jahren stark differenziert und ausge-
weitet, ebenso haben freiheitsentziehende 
Maßnahmen zugenommen. Die UN-Kinder-
rechtskonvention statuiert, dass keinem Kind 
die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich ent-
zogen werden darf. Freiheitsentziehende Maß-
nahmen dürfen nur im Einklang mit dem Ge-
setz, als letztes Mittel und nur für die kürzeste 
angemessene Zeit vorgenommen werden. Be-
kräftigt wird diese Grundhaltung durch die UN-
Behindertenrechtskonvention, die jede Form 
freiheitsentziehender Maßnahmen aufgrund 
einer Behinderung verbietet und damit weiter 
reicht als die UN-Kinderrechtskonvention. 

Es ist ein Kernanliegen der UN-Kinderrechts-
konvention (UN-KRK), Kinder in ihrer Subjektstel-
lung zu stärken. Sie sollen als eigenständige Per-
sönlichkeiten mit eigenen Rechten, eigener Würde 
und eigenen Bedarfen respektiert und ernst ge-
nommen werden. In Deutschland gelten die in der 
UN-KRK festgeschriebenen Rechte seit 1992 als 
verbindlich geltendes Recht,1 auf das sich „(…) alle 
Menschen in Deutschland, die das achtzehnte  
Lebensjahr noch nicht vollendet“ haben, berufen 
können (Artikel 1 UN-KRK).

Besonders hervorzuheben sind hinsichtlich der 
rechtlichen Absicherung der Subjektstellung von  
Kindern und Jugendlichen die Vorgaben aus Artikel 3  
Absatz 1 UN-KRK. Die darin beschriebenen „best 
interests of the child“ – in der deutschen amtlichen 

Übersetzung „Kindeswohl“ genannt – beziehen 
sich auf die gesamten Lebensumstände. Artikel 
3 stellt damit einen Zusammenhang her zu allen 
Rechten und Bedürfnissen des Kindes. Die UN-KRK 
bezieht sich primär auf das Verhältnis zwischen In-
dividuum und Staat; dazu gehören auch Organisa-
tionen, Vereine und Fachkräfte, die im staatlichen 
Auftrag handeln, wie beispielsweise Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit. Sie alle sind dazu verpflichtet, die 
Kinderrechte einzuhalten und umzusetzen. Nach 
Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK ist „bei allen Maßnah-
men, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der so-
zialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, [...] 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vor-
rangig zu berücksichtigen ist“. Prozesse, die das 
Kindes wohl bestimmen und ermitteln, sollen sich 
am Konzept der Menschenwürde orientieren. Dies 
sichert auch die kinderrechtlichen Grundanliegen 
mit höchster verfassungsrechtlicher Bedeutung 
(Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz) ab.2 Die besten 
Interessen des Kindes sollen in einer Einzelfallprü-
fung ermittelt werden, in der Kinder angehört und 
ihre Meinungen berücksichtigt werden. Artikel 12 
Absatz 1 sichert jedem zu einer eigenen Meinung 
fähigen Kind das Recht zu, diese in allen Angele-
genheiten zu äußern. Nach Auffassung des KRK-
Ausschusses sind die Vertragsstaaten und ihre 
staatlichen Akteure verpflichtet, dem Kind zu er-
möglichen und es zu ermutigen, seine Perspektive  
mitzuteilen, eine eigene Meinung zu entwickeln 
und diese auszudrücken. Das Ergebnis dieser Mei-
nungsbildung ist dann anzuerkennen. Hier schließt 
sich auch das Recht auf Zugang zu Beschwerde-
stellen (-mechanismen) an.

Information
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Rückbesinnung auf Rechte und Würde  
Im Folgenden sollen diejenigen Rechte der UN-
KRK näher betrachtet werden, die besonders  
relevant sind für Kinder, die außerhalb ihres  
familiären Umfelds leben oder von einer Heraus-
nahme bedroht sind.3

Neben den Rechten auf Anhörung ihrer Interes-
sen sind dies der Schutz vor jeglicher Form der 
Diskriminierung (Artikel 2 UN-KRK) und das Recht 
von Kindern, nicht gegen ihren Willen von Eltern, 
erweiterter Familie4 oder Gemeinschaft getrennt  
zu werden, es sei denn, ihr Wohl erfordert dies 
(Artikel 5 und 9 UN-KRK). Artikel 18 der UN-KRK 
betont die Hauptverantwortung der Eltern, für die 
Erziehung des Kindes Sorge zu tragen, wobei sie 
der Staat in angemessener Weise unterstützen 
muss. Bei allen Maßnahmen soll das Kindeswohl 
Grundanliegen sein. Kinder sollen vor jeder Form 
von Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung und 
schlechter Behandlung geschützt werden. Für die 
Sicherstellung dieses Schutzes sollen alle dafür 
nötigen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, 
und Bildungsmaßnahmen ergriffen werden, so-
lange sich das Kind in der Obhut der Eltern,  
eines Vormunds, einer gesetzlichen Vertretung 
oder einer anderen betreuenden Person befindet 
(Artikel 19 Absatz 1 UN-KRK). Die Aufstellung von 
entsprechenden Sozialprogrammen und Unter-
stützungsmaßnahmen wird dafür als maßgebend 
betrachtet (Artikel 19 Absatz 2 UN-KRK). Kinder, 
die vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihrer 
familiären Umgebung leben können, bedürfen  
des besonderen Schutzes und der Unterstützung 
des Staates. Dieser ist verantwortlich für alle  
alternativen und „geeigneten“5 Betreuungsformen 
(Artikel 20 UN-KRK). Wird ein Kind wegen einer 
körperlichen oder seelischen Erkrankung, zur  
Betreuung, zum Schutz der Gesundheit oder zur 
Behandlung in einer Einrichtung untergebracht, 
so erfordert Artikel 25 UN-KRK eine regelmäßige 
Überprüfung der dem Kind gewährten Behandlung 
sowie aller anderen Umstände, die für seine  
Unterbringung6 von Belang sind.

Freiheitsentzug als letztes Mittel
Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
spricht sich dafür aus, bevorzugt ambulante Un-
terstützungsangebote für Kinder und ihre Fami-
lien zu fördern sowie stationäre Einrichtungen 

schrittweise aufzulösen und somit die Schaffung 
neuer stationärer Einrichtungen zu vermeiden.  
In diesem Zusammenhang gilt als Handlungs-
gebot für die Vertragsstaaten, dass freiheitsent-
ziehende Maßnahmen als letztes Mittel und nur 
für die kürzeste Zeit zulässig sind. „[…] ‚Maß-
nahme des letzten Mittels‘ bedeutet dabei, dass 
eine freiheitsentziehende Maßnahme bei Kindern 
nur die letzte Option sein darf und grundsätzlich 
zu vermeiden ist.“7 

Die globale Studie „Children Deprived of Liberty“8  
von November 2019 untersuchte weltweit Berei-
che, in denen Kinder freiheitsentziehende Maß-
nahmen erleben, darunter auch stationäre (insti-
tutionelle) Einrichtungen. Nach Einschätzung der 
Studie können diese besonders schädlich sein, 
da sie oftmals die Trennung und Isolation vom 
familiären Umfeld und der vertrauten Gemein-
schaft bedeuten und häufig nur mit Freiheits-
entzug funktionieren würden.9 Zudem erhöhe  
sich in diesen Settings das Risiko von Menschen-
rechtsverletzungen bei unzureichenden Überwa-
chungs- und Beschwerdemechanismen. Weltweit 
habe sich außerdem gezeigt, dass Systeme und 
Strukturen, die institutionelle Einrichtungen be-
günstigen, von Profitmotiven geprägt sein kön-
nen. Die Studie postuliert auf Basis dieser Er-
kenntnisse, dass Staaten dazu verpflichtet sind, 
alternative Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
(Fremd-) Unterbringung zu vermeiden.10 Maß-
nahmen, bei denen einem Kind die Freiheit ent-
zogen oder begrenzt wird oder werden kann,  
seien nicht mit den Leitprinzipien der UN-KRK  
zu vereinbaren, so das Fazit der Studie. 

In der UN-KRK ist festgelegt, dass Bestimmungen 
des nationalen oder internationalen Rechts, die 
zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser 
geeignet sind, auch durch die UN-KRK nicht ein-
geschränkt werden sollen (Artikel 41 UN-KRK). 
Vor diesem Hintergrund ist in den Blick zu neh-
men, was andere Menschenrechtsverträge zu 
freiheitsentziehenden Maßnahmen vorgeben. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 
seit ihrer Ratifizierung 2009 in Deutschland gel-
tendes Recht,11 normiert in Artikel 14 ein abso-
lutes Verbot von freiheitsentziehenden Maßnah-
men aufgrund einer Behinderung und setzt damit 
in Deutschland und weltweit hohe Standards. 
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2019 veröffentlichte die UN-Sonderberichter-
statterin für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ihren Bericht mit dem Schwer-
punkt „Freiheitsentzug bei Menschen mit Behin-
derungen“. Darin legt sie dar, dass die Ursachen 
für freiheitsentziehende Maßnahmen an Men-
schen mit Behinderungen weltweit weitgehend 
gesellschaftlich bedingt sind. Vermeintliche Ver-
sorgungsbedarfe sowie Stigmata und Vorurteile 
würden zur Rechtfertigung der Maßnahmen he-
rangezogen werden.12 Der Bericht belegt, dass 
Kinder mit Behinderungen in Jugendstrafanstal-
ten und stationären Einrichtungen weltweit über-
repräsentiert sind. Hierzu zählen auch soge-
nannte „familienähnliche“ Einrichtungen. Für die 
betroffenen Kinder kann eine solche Unterbrin-
gung gravierende Folgen haben: „Die negativen 
Auswirkungen einer Unterbringung eines Kindes 
in einer Einrichtung, selbst in kleinen Heimen 
oder familienähnlichen Einrichtungen, auf die 
kindliche Entwicklung sind in großem Umfang  
nachgewiesen worden.13 Jede Unterbringung von 
Kindern in einem Wohnumfeld außerhalb der 
Familie müsse als Unterbringung in einer Ein-
richtung betrachtet werden und unterliege dem 
Schutz vor Freiheitsentzug.“14 Die UN-Sonder-
berichterstatterin fordert dazu auf, den in Artikel 
20 UN-KRK genannten Begriff „geeignete Einrich-
tung“ und die Leitlinien (2019) für die alternative  
Betreuung von Kindern im Lichte der höheren 
Standards der UN-BRK inhaltlich zu überprüfen. 
Der Bericht spricht sich im Weiteren deutlich  
dafür aus, alle Formen von Zwangsmaßnahmen 
zu beenden. Neben den Regelungen der UN-KRK 
sind auf internationaler Ebene eine Reihe weite-
rer Dokumente entstanden, die sich auf die Be-
treuung von Kindern außerhalb ihrer familiären 
Umgebung beziehen und freiheitsentziehende 
Maßnahmen als „letztes Mittel“ verstehen.

Rückschau und Ausblick
2019 wurde die „Resolution on the Rights of 
the Child with a specific focus on children liv-
ing without parental care“15 von der UN-Ge-
neralversammlung verabschiedet. Sie basiert 
auf einem „Day of General Discussion“16 des 
UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes so-
wie den „Guidelines for the Alternative Care of 
Children“17. Die Resolution wurde übereinstim-
mend angenommen und betont die Bedeutung 
des familiären Aufwachsens von Kindern, so-
fern dies nicht dem Kindeswohl widerspricht. 
Sie fordert die schrittweise Abschaffung von 
Institutionen und den Ausbau von Unterstüt-
zungsmaßnahmen.  

Im Herbst 2021 wird der UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes einen zweiten „Day of General  
Discussion“ zum Thema „Alternative Care“ 
durchführen, um die bisherigen Standards und 
Entwicklungen neu zu diskutieren. Die anstehen-
de Diskussion ist öffentlich. Eingeladen sind Re-
gierungen, Menschenrechtsmechanismen der 
Vereinten Nationen, Organe und Sonderorgani-
sationen der Vereinten Nationen, nationale Men-
schenrechtsinstitutionen, zivilgesellschaftliche 
Organisationen, Wirtschaftsorganisationen, ein-
zelne Expert_innen sowie Kinder und Jugendli-
che. Junge Menschen sind besonders gebeten, 
sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Mehr 
Informationen: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx 
und https://www.childrightsconnect.org/day-
of-general-discussion/ sowie auf der Seite der 
Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention: 
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
themen/kinderrechte/freiheitsentziehende-
massnahmen

Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Sozial-
gesetzbuch; SGB VIII) bündelt die Hilfen zur Erzie-
hung (HzE) in §§ 27 bis 35 SGB VIII. Das SGB VIII 
hat zum Ziel, das Kindeswohl zu schützen (§ 8a 
SGB VIII) und das Recht von jungen Menschen 
„auf Förderung seiner Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 Absatz 1 
SGB VIII) zu fördern. Ein erzieherischer Bedarf  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx
https://www.childrightsconnect.org/day-of-general-discussion/
https://www.childrightsconnect.org/day-of-general-discussion/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/kinderrechte/freiheitsentziehende-massnahmen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/kinderrechte/freiheitsentziehende-massnahmen
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/kinderrechte/freiheitsentziehende-massnahmen
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gemäß § 27 Absatz 1 SGB VIII ist gegeben, wenn 
„eine dem Wohl eines Kindes oder eines Jugendli-
chen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 
ist“. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Hilfen 
zur Erziehung. Er ist von einer Kindeswohlgefähr-
dung zu unterscheiden, die im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) geregelt ist. 

2017 wurde im BGB mit dem Gesetz zur Einführung  
eines familiengerichtlichen Genehmigungsvor-
behalts für freiheitsentziehende Maßnahmen 
bei Kindern, die außerhalb der Familie unterge-
bracht sind,18 die Einholung einer familiengericht-
lichen Genehmigung erstmals gesetzlich geregelt 
(§ 1631b BGB). Bis zu diesem Zeitpunkt unterlag  
nur die freiheitsentziehende beziehungsweise ge-
schlossene Unterbringung (GU) einer Genehmi-
gung durch das Familiengericht. Für beide Ge-
nehmigungsverfahren nach § 1631b BGB wurde 
außerdem eine verpflichtende Bestellung eines 
Verfahrensbeistands für das Kind bestimmt.

Durch die gesetzliche Änderung fand eine Orientie-
rung am Betreuungsrecht und damit am „Erwach-
senenrecht“ statt. Im Gesetzentwurf zur Einfüh-
rung des § 1631b Absatz 2 BGB im Jahr 2017 wird 
hierzu ausgeführt: „Durch die vorgeschlagene  
Einführung eines Genehmigungstatbestandes für 
freiheitsentziehende Maßnahmen auch jenseits 
der freiheitsentziehenden Unterbringung wird ein 
Gleichlauf des Kindesschutzes und des Erwach-
senenschutzes gewährleistet, da im Betreuungs-
recht gemäß § 1906 Absatz 4 BGB bereits heute 
ein Genehmigungserfordernis besteht.“19 Unter die 
Maßnahmen werden gefasst: „[…] solche, die über 
einen längeren Zeitraum oder regelmäßig dem Be-
troffenen die Bewegungsfreiheit durch mechani-
sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere 
Weise entziehen. Hierunter können nach allgemei-
nem Verständnis zum Beispiel das Festhalten, Fi-
xierungen, Sedierungen, der Einsatz von Therapie-
tischen, Bettgittern, Gurten, Schutzanzügen, der 
Einschluss in sogenannten Time-Out-Räumen, mit-
hin dem Abbau von Aggressionen dienende, jegli-
che Verstärkerreize vermeidende Schutzräume etc. 
fallen. […]“20 Die Gesetzesbegründung zum aktua-
lisierten § 1631b BGB führt weiter aus, dass frei-
heitsentziehende Maßnahmen „[…] sowohl in kin-
der- und jugendpsychiatrischen Kliniken als auch in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Behindertenhilfe in vielfältiger Art und Weise einge-
setzt [werden]. Häufig werden sie von den Betrof-
fenen als wesentlich einschneidender empfunden 
als etwa der Umstand, dass sie sich auf einer ge-
schlossenen Station befinden […].“21 Die Höchst-
dauer der Genehmigung einer freiheitsentziehen-
den Maßnahme beträgt in der Regel sechs Monate. 
In Ausnahmefällen kann sie bis zu einem Jahr be-
tragen. §1631b Absatz 2 BGB bestimmt, dass eine 
Genehmigung des Familiengerichts für eine frei-
heitsentziehende Maßnahme auch dann einzuho-
len ist, wenn sich ein Kind unter 18 Jahren bereits 
in einer stationären Einrichtung aufhält.22 

Die Rechtsnorm §1631b stellt einen Zusammen-
hang zwischen Kindeswohl und freiheitsentziehen-
der Maßnahme her. Dabei werden die Gründe, in 
denen eine freiheitsentziehende Maßnahme zuläs-
sig wäre und eine Genehmigung nicht auf erhebli-
che Fremd- und Selbstgefährdung beschränkt ist, 
nicht abschließend aufgelistet. Somit kann eine 
Genehmigung auch aus anderen, vermeintlich 
dem Kindeswohl dienlichen Gründen erforderlich 
sein. Hier wird die Schwierigkeit deutlich, denn 
diese „als Abwehrrecht konstruierten Regelungen 
reflektieren und legitimieren die in den Fachde-
batten wiederkehrenden positiven Bestimmungen 
von Zwang und Freiheitsentziehungen als pädago-
gisches Mittel“.23 Sowohl die Anpassung an das 
Erwachsenenrecht als auch die Genehmigungser-
fordernis auf Fälle „nicht alterstypischer Weise der 
Freiheitsentziehung“ werfen Fragen auf. Zudem 
bergen sie die Gefahr, dass im Umkehrschluss ver-
meintlich „alterstypische Weisen von Freiheitsent-
ziehung“ unhinterfragt in der Praxis geduldet wer-
den und die besonderen Rechte und Bedürfnisse 
von Kindern, auch mit Blick auf das kindliche Zeit-
empfinden, keine Berücksichtigung erfahren. Die 
verbindlichen Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungs-
rechte, die in der UN-KRK geregelt sind, müssen 
eingehalten und das kinderrechtliche Verständnis  
der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls  
(„best interests“) respektiert werden. Der Begriff 
„best interests of the child“ definiert sich konse-
quent vom Kind als Rechtsträger her und bezieht 
sich auf die gesamten Lebensumstände von Kin-
dern. Es gibt insofern über Artikel 3 Absatz 1  
UN-KRK einen Bezug zu allen Rechten und Inter-
essen des Kindes.24 Die Monitoring-Stelle UN-KRK 
hat schon bei der Gesetzeseinführung die Frage 
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aufgeworfen, ob diese Rechtsnorm zur Vermei-
dung von freiheitsentziehenden Maßnahmen bei-
tragen oder diese eher rechtfertigen werde.25

Freiheitsentziehung im Graubereich
Die Kinder- und Jugendhilfe leistet im Rahmen ih-
res Auftrags gemäß SGB VIII einen wichtigen Bei-
trag zur Umsetzung der UN-KRK. Die aufgeführten 
Hilfen zur Erziehung sind facettenreich. Sie kön-
nen „Ruhe und Unterstützung, Schutz und Hilfe, 
Bildungsorte und neue Chancen, […] bieten. Zu-
gleich stellen sie für die betroffenen jungen Men-
schen und deren Eltern subjektiv betrachtet oft-
mals eine Bedrohung dar, das heißt, sie werden 
als Eingriff, Kontrolle und Disziplinierung verstan-
den.“26 Teile der Angebote und Hilfen enthalten  
jedoch auch freiheitsentziehende Maßnahmen.  
Dies zeigen die Ergebnisse der „Runden Tische“  
zur Aufarbeitung der Geschehnisse in der Heim-
erziehung der 1950er- bis 90er-Jahre sowie 
auch jüngere Vorgänge und Entwicklungen wie 
beispiels weise die Vorfälle Haasenburg und Frie-
senhof.27 Die Zahl von Kindern und Jugendlichen, 
die in stationären Einrichtungen fremdunterge-
bracht sind, steigt stetig.28 Folglich ist davon  
auszugehen, dass auch immer mehr Kinder im 
Rahmen ihrer Unterbringung mit Freiheitsbe-
schränkungen oder Freiheitsentzug konfrontiert 
sind. Zumal in der Debatte inzwischen nicht mehr 
nur von freiheitsentziehenden Maßnahmen als  
„ultima ratio“ gesprochen wird, sondern teilweise  
von einer „optima ratio“, also dem pädagogisch 
am besten geeigneten Mittel.29

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) spricht von ei-
nem Graubereich bei freiheitsentziehenden Maß-
nahmen: Das Spektrum reiche von offen mit Frei-
heitsbeschränkung, offen mit Time-Out-Raum,30 
geografisch geschlossen, zu bestimmten Tageszei-
ten geschlossen, fakultativ (für bestimmte Jugend-
liche und zu bestimmten Zeiten) geschlossen bis 
hin zu teilgeschlossen.31 Zudem gebe es Einrich-
tungen, die mit einer bedingten Freiwilligkeit etwa 
im Rahmen von Stufenplänen (Belohnungs- und 
Bestrafungssysteme) arbeiteten beziehungsweise  
geographische Geschlossenheit32 oder ähnli-
che restriktive Mittel einsetzten, die als intensiv-
pädagogische Maßnahmen bezeichnet werden.33 
Diese hohe Differenzierung unterschiedlicher 
Zwänge zeigt erhebliche Unterschiede im Ver-

ständnis und in der Praxis auf. Nach Angaben der 
Internationalen Gesellschaft für erzieherische  
Hilfen (IGfH) arbeitet keine geschlossene Einrich-
tung mit einem permanenten Einschluss der unter-
gebrachten Kinder.34 In der „modernisierten GU“ 
scheint sich inzwischen flächendeckend das Ende 
der 1970er-Jahre entstandene Konzept der „indivi-
duellen Geschlossenheit“ durchzusetzen, bei dem 
eine Einschließung stufenweise gelockert wird.35 
Auffällig ist, dass viele geschlossene beziehungs-
weise mit Freiheitsentzug arbeitende Jugendhilfe-
einrichtungen mittlerweile im Sprachgebrauch be-
tonen, dass sie keine geschlossene Unterbringung 
anbieten, sondern „Maßnahmen, die lediglich un-
ter anderem und auch nur temporär freiheitsent-
ziehend“ seien.36 Darauf hat auch der Deutsche 
Ethikrat deutlich hingewiesen: „Eine besondere 
Form von Zwang innerhalb der Kinder- und Jugend-
hilfe repräsentieren intensiv-pädagogische Erzie-
hungskonzepte mit Zwangselementen. Sie sind 
oftmals Bestandteile eines fest etablierten und vor 
allem einfach zu durchschauenden Privilegiensys-
tems, das in der stationären Jugendhilfe zur Ver-
haltensveränderung eingesetzt wird. Privilegien-
systeme werden in Punkte- und Phasenmodelle 
unterschieden. […] Zu den intensiv-pädagogischen 
Zwangselementen zählen außerdem Auszeiträu-
me. Solche ‚Time-out-Räume‘, ‚Krisenzimmer‘,  
‚Beruhigungsräume‘, ‚Isolierräume‘ oder auch ‚Be-
sinnungsstübchen‘ werden eingesetzt, um Kinder 
und Jugendliche für bestimmte Zeiten zu isolieren, 
sie durch diese Isolation zu beruhigen und damit 
ihr herausforderndes Verhalten einzudämmen.  
Intensiv-pädagogische Konzepte sind nicht zu 
rechtfertigen, weil sie aufseiten des Kindes bzw. 
des Jugendlichen zu Ohnmachtserfahrungen und 
zu äußerer Anpassung aus Resignation führen, so-
dass die eigentlich verfolgten wohltätigen Absich-
ten konterkariert werden.“37

Zunehmende politische Akzeptanz
Die hoch differenzierte Ausgestaltung von frei-
heitsentziehenden Maßnahmen in der Kinder- 
und Jugendhilfe zeigt deutlich, dass neben der 
fachlichen zunehmend auch eine politische Ak-
zeptanz des geschilderten Graubereichs zu ver-
zeichnen ist. Aus kinderrechtlicher Perspektive  
und angesichts der Schwere der Eingriffe in die 
Grund- und Menschenrechte ist dies eine sehr  
besorgniserregende Entwicklung – zumal der 
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Rück bezug auf das „Kindeswohl“ überaus proble-
matisch ist, nicht nur aus der rechtshistorischen 
Genese, sondern auch aufgrund aktueller Diskus-
sionen. Die Veränderungen im fachlichen und  
politischen Diskurs zeigen sich auch in den Berich-
ten der Bundesregierung. So wurde im 8. Jugend-
bericht der Bundesregierung 1990 hinsichtlich der 
geschlossenen Unterbringung noch formuliert:  
„Als Setting der Heimerziehung […], als Maßnahme  
der Jugendhilfe ist sie nicht gerechtfertigt – unge-
achtet der Tatsache, dass auch in ihr differenzierte 
und engagierte Erziehung praktiziert werden kann  
und praktiziert wird; dies aber darf nicht als Argu-
ment für ihre prinzipielle Brauchbarkeit genutzt 
werden“. 2002 wird folgendermaßen argumentiert:  
„Trotz der in einer Reihe von Studien empirisch gut 
belegten Negativfolgen geschlossener Unterbrin-
gungen (vgl. u. a. v. Wolffersdorff u. a. 1996), der 
dadurch erzeugten pädagogischen Widersprüche 
und der problematischen Sogeffekte geschlossener  
Einrichtungen kann deshalb in wenigen, sehr selte-
nen Konstellationen die zeitweilige pädagogische 
Betreuung in einer geschlossenen Gruppe eine 
dem jeweiligen Fall angemessene Form der Inter-
vention sein. […] Dazu gehört erstens anzuerkennen,  
dass jenseits offizieller Beschlusslagen – z. B. auf 
Landesebene – sehr wohl auch in Ländern, die  
offiziell keine geschlossenen Abteilungen haben, 
Kinder und Jugendliche ‚sicher‘ untergebracht  
werden, und dass zweitens gerade von diesen 
Ländern ein nicht unerheblicher Verschiebedruck 
ausgeht. […] Nicht minder gravierend ist, dass sich 
aus der Kinder- und Jugend psychiatrie die Stimmen  
mehren, die darauf hinweisen, dass dort zunehmend  
Kinder und Jugendliche anzutreffen sind, die eher 
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gehö-
ren.“38 2013 formuliert der 14. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung: „Es bedarf einer 
kind- und jugendorientierten Heimpädagogik, die 
vom Mittel des Freiheitsentzugs für eine kleine 
Zahl hoch belasteter und beschädigter Kinder oder 
Jugendlicher sehr restriktiv Gebrauch macht“.39 
Hier wird nicht mehr nur akzeptiert, sondern auch 
gerechtfertigt.

Verbot jeglicher Gewalt in der Erziehung
Im Jahr 2020 feierte das Gesetz zur Ächtung 
der Gewalt in der Erziehung sein 20-jähriges  
Jubiläum. Das Gesetz stellt klar: „Kinder haben 
ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körper-
liche Bestrafung, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind un-
zulässig.“ Das Gesetz bezieht sich auf Artikel 
19 UN-KRK. § 1631b Absatz 2 BGB müsste im 
Lichte der Grund- und Menschenrechte ausge-
legt werden, mit der Folge, dass freiheitsentzie-
henden Maßnahmen deutlichere Grenzen ge-
setzt werden, auch dann, wenn man bedenkt, 
dass das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII) freiheitsentziehende Unterbringung und 
Maßnahmen in den Hilfen zur Erziehung nicht 
vorsieht, aber auch nicht ausschließt.40 „Pre-
kär ist die Rechtsgrundlage insofern, als sol-
che [Freiheitsentziehende Maßnahmen] FM 
grundrechtlich umstritten sind und es kein ma-
terielles, förmliches Recht gibt, das FM in der 
Jugendhilfe begründet, sondern dass auf die zi-
vilrechtlichen Regelungen des § 1631b BGB zu-
rückgegriffen wird […]“.41 Dies auch mit Blick 
auf das Grundgesetz (GG), in dem Kinder und 
Jugendliche als Rechtsinhaberinnen ein Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit haben 
(Art. 2 Absatz 1 GG). In Verbindung mit Art. 1 
GG entsteht hier ein „allgemeines Persönlich-
keitsrecht“ sowie das Recht auf körperliche Un-
versehrtheit (Art. 2 Absatz Satz 1 GG) und auf 
Freiheit der Person (Art. 2 Absatz 2 Satz 2 GG).

Stimmen junger Menschen 
Ein 2018 bis 2020 durchgeführtes Projekt zu den 
Auswirkungen freiheitsentziehender Maßnahmen 
in der Kinder- und Jugendhilfe auf junge Menschen 
zeigte auf, dass diese häufig zu wenig Bescheid 
wissen über ihre Rechte sowie über die Abläufe 
und Möglichkeiten zur Beschwerde. Hierzu wurden 
15 junge Menschen befragt, die deutlich machten, 
dass ihre Partizipationsrechte sowohl ihnen selbst 
als auch den Fachkräften oft nicht bekannt waren  
oder nicht umgesetzt wurden.42 Nicht zuletzt 
aus diesem Grund fordert die Selbstorganisation 
Momo e.V. The Voice of disconnected youth, in der 
sich junge Menschen aus Deutschland zusammen-
geschlossen haben, die Schließung aller Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe, in denen die 
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GU angewendet wird, sowie die Abschaffung von 
Stufenplänen. Darüber hinaus setzt sie sich ein 
für unabhängige, leicht zugängliche Beschwerde-
stellen, für mehr Mitsprache und Selbstbestim-
mung, für eine Kommunikation auf Augenhöhe 
sowie für mehr Aufklärung über die Rechte und ju-
ristischen Möglichkeiten.43 

Beteiligungsrechte stärken 
Vieles, was sich ehemalige Heimkinder an Rehabi-
litierung des erlittenen Unrechts in der Heimerzie-
hung der 1950er- und 90er-Jahre in Deutschland 
erhofft haben, wurde bis auf Einzelfälle nicht um-
gesetzt. Zu den bislang nicht erfüllten Forderun-
gen, die gesellschaftliche Strukturanpassungen 
betreffen, gehört unter anderem „[…] die Abschaf-
fung der geschlossenen Unterbringung von jungen 
Menschen in der Jugendhilfe (weil damit die Pro-
bleme junger Menschen eingesperrt werden und 
sie schutzlos der Willkür des Betreuungspersonals 
ausgeliefert sind)“.44 Inwieweit freiheitsentziehen-
de Maßnahmen mit menschen- und grundrechtli-
chen Vorgaben vereinbar sind, wird nicht einheit-
lich beurteilt. Einige Menschenrechtsgremien und 
das Bundesverfassungsgericht45 halten sie als letz-
tes Mittel („ultima ratio“) unter strengen Auflagen 
für zulässig. Um die Menschenrechte aller zu wah-
ren, dürfen Kinder nicht als homogene Gruppe  
verstanden und pauschale Maßnahmen zu ihrem 
Schutz ergriffen werden; vielmehr ist auch bei 
Kindern und Jugendlichen eine diskriminierungs-
freie Differenzierung bei allen Regelungen und Ent-
scheidungen zu garantieren. Bund, Länder und 
Kommunen sollen gemäß Artikel 4 UN-KRK alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die Rechte 
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien um-
fassend zu verwirklichen und zu schützen. Beson-
ders geboten ist dabei die Berücksichtigung von 
Artikel 2 (Nicht-Diskriminierung), Artikel 3 (Vor-
rang des Kindeswohlprinzips), Artikel 9 (Verbot un-
nötiger Trennung von den Eltern), Artikel 12 (Recht 
auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung) so-
wie Artikel 19 (Recht auf gewaltfreie Erziehung).

Es gibt Ansätze, die aufzeigen, wie Zwang vermie-
den werden kann. Hierunter fallen zum Beispiel 
einzelfallbezogene, bedarfsgerechte Hilfesettings, 
die eine Vernetzung und Kombination von unter-
stützenden Maßnahmen vorsehen und grundsätz-
lich sozialräumlich ausgerichtet sind.46 Das  

Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass sich 
aus der Menschenwürde (Artikel 1 Absatz 1 GG) 
für jeden Menschen ein Anspruch ableitet, in al-
len Verfahren des Staates immer als Subjekt be-
handelt zu werden – also um seiner Würde willen, 
niemals als bloßes Objekt. Das daraus entste-
hende Mitwirkungsrecht jedes einzelnen Men-
schen bedeutet, staatliches Verhalten, das die-
sen Menschen selbst betrifft, auch beeinflussen 
zu können.47 Erkenntnisse zeigen, dass sich kaum 
Hinweise darauf finden lassen, dass „durch die ge-
schlossene Unterbringung eine positive Wendung 
in lebens- und hilfegeschichtlichen Verläufen er-
reicht werden konnte“48. In keinem Bereich der 
Hilfen ist die Abbruchrate höher.49 

Die Beteiligungsrechte von Kindern sollen sowohl 
auf individueller als auch auf politischer Ebene ge-
stärkt werden. Kinder haben das Recht zu formu-
lieren, was sie unter einer qualitativ hochwertigen 
Betreuung verstehen, und sie sollen die Möglich-
keit haben, sich bei Verstößen an dafür geeigneten 
Stellen zu beschweren; damit sind sie in allen ge-
setzlichen und systemischen/strukturellen Ände-
rungen mit einzubeziehen.50 Es kann daher nicht 
Teil beispielsweise der Sozialen Arbeit sein, frei-
heitsentziehende Maßnahmen als ein strukturell 
vorgesehenes Mittel einzusetzen.51

Die Bundesregierung wurde bereits mehrfach vom 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes aufgefor-
dert, in der Ausbildung von Fachkräften, die mit 
Kindern arbeiten, Menschenrechtsbildung und  
Kinderrechte systematisch zu verankern. Dies ist 
bislang nicht gelungen und sollte in den kommen-
den Jahren konsequent und flächendeckend um-
gesetzt werden. Dazu gehört es mit Kindern und 
Jugendlichen zu sprechen, zuzuhören, was sie sa-
gen, sie ernst zu nehmen und ihre Rechte voll-
umfänglich umzusetzen.
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